
Kooperation dem Verband XY und dem Verein mira zur Prävention sexueller Ausbeutung



 
Grundsatz

Der Verband XY und mira gehen eine Kooperation zur Prävention sexueller Ausbeutung ein. Die Fachstelle mira ist in dieser Kooperation das Kompetenzzentrum für die Prävention sexueller Ausbeutung. vor allem im Freizeitbereich und in der Freiwilligenarbeit.
Die Fachstelle mira unterstützt den Verband XY in der Ausbildung seiner Mitglieder in der nachhaltigen Prävention sexueller Ausbeutung. Der Verband XY motiviert seine Mitglieder und MItarbeiterInnen, Regionalverbände und Vereine Mitglied beim verein mira zu werden und die Präventionsmassnahmen in Form der mira-Selbstverpflichtung für Vereine umzusetzen. Bei Verdacht oder Gewissheit über sexuelle Übergriffe steht die Fachstelle mira dem Verband XY als auch Mitgliedvereinen auf der lokalen Ebene in der ganzen Schweiz als externes Kompetenzzentrum zur Verfügung. 
Konkrete Aufgaben

1.
Aufgaben der Stiftung Heilsarmee
· Der Verband XY teilt die Grundhaltung, dass sexuelle Ausbeutung in jedem Verband vorkommen kann, aber nicht geduldet wird.

· Der Verband XY sensibilisiert seine Mitglieder in der Ausbildung und Weiterbildung, sowie in den verbandinternen Medien, evtl. an separaten Anlässen.

· Der Verband XY  erarbeitet Richtlinien zum Prävention und  sexueller Ausbeutung auf der Basis der mira-Selbstverpflichtung und regelt die internen Interventionsstrategien (Reglement). 

· Der Verband XY  verankert die Präventionsmassnahmen nachhaltig in seinen Strukturen.

· Der Verband XY stellt eine mira- geschulte Kontaktperson, Präventionsbeauftragte/n als interne Anlaufstelle auf nationaler Ebene zur Verfügung.

· Bei Fällen von Verdacht oder Sicherheit über sexuelle Übergriffe setzt sich der Verband XY für die Klärung der Situation ein. Sie zieht dafür eine externe Fachstelle bei. Das kann, muss aber nicht die Fachstelle mira sein.
2.
Aufgaben der Fachstelle mira 
· Die Fachstelle mira erarbeitet und verbessert laufend Richtlinien zur Prävention und Intervention sexueller Ausbeutung (z.B. durch Anpassung der mira-Broschüre «mira- Selbstverpflichtung»und Broschüre für Kontaktpersonen) und stellt diese dem Verband zur Verfügung.

· mira-Fachleute referieren auf Anfrage an speziellen Anlässen oder im Rahmen von umfassenderen Veranstaltungen, beispielsweise an den jährlich stattfindenden Mitgliedertagungen. mira-Fachleute stehen auch zur Verfassung von Artikeln in Verbandsorganen zur Verfügung. 

· Die Fachstelle mira bildet MultiplikatorInnen aus (Basiskurs für Verbandsverantwortliche, Kurse für Referierende, Kurse für Kontaktpersonen) und stellt Präventionsmaterial zur Vervielfältigung zur Verfügung. Verfügung (Broschüren und Referattexte). Von der Fachstelle mira geschulte Personen des Verbandes XY können Sensibilisierungs-Referate innerhalb der eignen Organisation ohne mira-Fachpersonen durchführen.

· Fachliche Begleitung der MultiplikatorInnen.

· Fachberatung und Coaching bei Verdachtsfällen und Interventionen.

· Fachliche Begleitung von Verbands-internen Präventions-Projekten.

3. 
Aufgaben der Ortsebene (Vereine, Sport- oder Musikschulen, Abteilungen) 
· Umsetzung von internen  Reglemente und Präventionsmassnahmen und Verbreitung des internen sowie des mira-Präventionsmaterial (Broschüren)

· Bewusstseinsbildung bei Verantwortlichen durch regelmässige Diskussionen um Grenzen und Grenzverletzungen.

· Information des Präventionsengagements sowie Benennung und Bekanntgabe der Kontaktpersonen bei Eltern und allen Mitgliedern.

· Beizug externer Fachberatung bei der Bearbeitung von Fällen.

· Einholen von Referenzen bei neuen Mitarbeitern/Freiwilligen gemäss internem Reglement oder der mira-Selbstverfplichtung.

4.
Unterstützung der Ortsebene (Vereine) durch die Fachstelle mira

Die Mitgliedschaft bei mira hat zum Ziel, Präventionsmassnahmen an der Basis zu installieren. Bei der Ein- und Umsetzung werden neue mira-Mitglieder wie folgt von mira unterstützt:

· Ausbildung  und fachliche Begleitung von Kontaktpersonen, die im Verein für die nachhaltige Sensibilisierung sexueller Ausbeutung zuständig sind im Verdachtsfall mit einer spezialisierten Fachstelle Kontakt aufnehmen.

· Die Fachstelle mira stellt Informationsmaterial und Arbeitspapiere zur Sensibilisierung aller Mitglieder und für Eltern zur Verfügung (Briefvorlage für Eltern, Gesprächsanleitungen mit MitarbeiterInnen und Freiwilligen, Unterlagen für Gesprächsübungen)
· Fachberatung bei Verdachtsfällen sowie Coaching bei Interventionen.

5. Unterstützung des Vereins mira durch den Verband XY

Mit der Mitgliedschaft beim Verein mira engagiert sich der Verband XY in der Prävention sexueller Ausbeutung und übernimmt Verantwortung zur Klärung im Fall eines Verdachts. Damit übernimmt er eine Vorbildfunktion. Zudem gibt jede Mitgliedschaft im Verein mira der Prävention sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich noch mehr Gewicht. Folgende Unterstützung erwartet der verein mira von seinen Mitgliedern:

· Bekanntmachung von mira-Angeboten (Ausbildung, Beratung, Selbstverpflichtung).

· Motivierung von dem Verband angeschlossenen Vereinen zur Einhaltung der mira-Selbstverpflichtung und zur Mitgliedschaft. 
Rahmenbedingungen 

Gemäss den mira-Statuten werden Verbände nach ihrer geographischen Ausbreitung drei Kategorien zuge- 

ordnet. Sowohl das Stimmengewicht an der jährlichen Delegiertenversammlung als auch die Mitgliederbeiträge sind an die entsprechende Kategorie gekoppelt.  
• Kategorie I: Ausdehnung in nur einem Kanton, acht Stimmen, Fr. 200.- Mitgliederbeitrag 
• Kategorie II: Ausdehnung in 1-5 Kantonen, sechszehn Stimmen, Fr. 400.- Mitgliederbeitrag 
• Kategorie III: Ausdehnung in mehr als 5 Kantonen. Dachverbände gehören ebenfalls der Kategorie 

III an, vierunszwanzig Stimmen, Fr. 600.- Mitgliederbeitrag 

Beispiel:
Der Verein Xxx gehört der Kategorie I an. Er erhält 8 Stimmen und entrichtet einen jährlichen Mitgliederbeitrag in der Höhe von Fr 200.- an den Verein mira. 

Mitgliederbeitrag 
Als Mitgliedverband der Kategorie I erhält der Verein Xxx Stimmen. Gemäss Statuten ist eine Dele- 

gierte oder ein Delegierter berechtigt, an der DV die gesamte Stimmenzahl seines Mitgliedverbandes 

wahrzunehmen. 
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe der Mitgliedverbände

Daneben ist der Verband aufgefordert, in der Arbeitsgruppe Mitgliedverbände mitzuwirken. Diese Arbeitsgruppe trifft sich zweimal jährlich. Sie hat kein statutarisches Gewicht. Sie dient dem Austausch über Erfahrungen und Entwicklungen zwischen den Verbänden und definiert neue Bedürfnisse an die mira-Arbeit. 

Angebot und Vergünstigungen

Die mira-Dienstleistungen sind nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Vereine und Verbände können mira-Fachpersonen beiziehen, ohne Mitglied zu sein. Für Mitglieder sind gewisse Dienstleistungen jedoch günstiger. 

Referate
Vereine und Teilverbände aus Mitgliedverbänden erhalten eine Reduktion um Fr. 50.- pro ReferentIn und Halbtag. 

Kursbeiträge
Pro Kurstag und TeilnehmerIn eine Reduktion um Fr. 20.-. Die Reduktion gilt nur für FunktionärInnen eines Mitgliedverbandes, nicht aber für Personen aus dem Verband, die nicht selber Einzelmitglied oder Mitglied eines mira-Mitgliedvereines sind.

Begleitung von Verbandsprojekten

Für die Begleitung von Verbandsprojekten verrechnet mira bei Mitgliedern einen um Fr. 50.- reduzierten Stundenansatz.

Für den Verein mira 



Für den Verband XY

Zürich, den
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Christiane Weinand



Co-Leiterin Fachstelle mira
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